
Landesärztekammer Hessen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Im Vogelsgesang 3, 60488 Frankfurt 

Tel.: 069/97672-0, Fax: 069/97672-222 
 

Antrag zum Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz für Ärztinnen 
und Ärzte gem. Röntgenverordnung (RöV) 

 

Sachkundeerwerb (Absolvierung der Unterweisung) vor dem 07.04.2006 
 

Name, Vorname: _________________________________________________________ 

Geburtsdatum, -ort: _________________________________________________________ 

Privatanschrift: _________________________________________________________ 
 
 
Die Fachkunde soll sich erstrecken auf: 
(bitte gewünschte(n) Anwendungsbereich(e) ankreuzen) 

Mindestdauer des 
Sachkundeerwerbs: 

  Gesamtgebiet der Röntgendiagnostik (ohne CT) 30 Monate 

  Notfalldiagnostik* (Extremitäten, Schädel, Wirbelsäule, Thorax, 
                                      Abdomen**) 

12 Monate 

  Röntgendiagnostik des Thorax 12 Monate 

  Röntgendiagnostik der Extremitäten 12 Monate 

  Röntgendiagnostik des Schädels 12 Monate 

  Röntgendiagnostik des gesamten Harntraktes und/oder  
      der Geschlechtsorgane 

12 Monate 

  Röntgendiagnostik des gesamten Skelettes 18 Monate 

  Röntgendiagnostik des Abdomen** 18 Monate 

  Gesichtsschädel und NNH   6 Monate 

  Mammographie   6 Monate 

  Röntgendiagnostik eines speziellen Organsystems: 
____________________________________________________________ 

12 Monate 

  Computertomographie (zusätzlich zu den anderen Positionen) 12 Monate 
 
  * Notfalldiagnostik: Einfache Röntgendiagnostik im Rahmen der Erstversorgung und der Notfall- 
               behandlung 
** Verdauungs-, Harntrakt, Gallenwege, Geschlechtsorgane 
 
Beim Erwerb der Sachkunde in mehr als einem der Teilgebiete „Notfalldiagnostik“ bis 
„Röntgendiagnostik des Abdomen“ in zeitlich aufeinanderfolgenden Abschnitten verkürzt sich die 
Mindestzeit für jedes zusätzliche Teilgebiet um 6 Monate. 
 
Die Sachkunde für zwei der Teilgebiete „Röntgendiagnostik des Thorax“ bis „Röntgendiagnostik des 
gesamten Harntraktes“ kann beim Vorliegen entsprechender Voraussetzungen auch gleichzeitig 
erworben werden. 
 
Das „Gesamtgebiet der Röntgendiagnostik“ ist den Radiologen bzw. den Ärzten für Radiologische 
Diagnostik vorbehalten. 
 
Die Mindestdauer des nachzuweisenden Sachkundeerwerbs wird erst ab Teilnahme an der 8-
stündigen Unterweisung (auch Informationskurs genannt) gerechnet. 
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Bei Antragstellung bitten wir zu beachten, dass die Voraussetzungen für den von Ihnen beantragten 
Anwendungsbereich im Sachkundezeugnis gem. Anlage 10 der Fachkunderichtlinie belegt sind, wie z. 
B. Nachweis über die erbrachte Mindestdauer des Sachkundeerwerbs; selbständige Durchführung und 
Beurteilung von Röntgenuntersuchungen in dem von Ihnen beantragten Anwendungsbereich. 
 
Weiterhin kann die ärztliche Fachkunde im Strahlenschutz in der medizinischen 
Röntgentherapie (Therapie mit Röntgenstrahlen)*** beantragt werden: 
 

Die Fachkunde soll sich erstrecken auf: 
(bitte gewünschten Anwendungsbereich ankreuzen) 

Mindestdauer des 
Sachkundeerwerbs: 

  Gesamtgebiet der Röntgentherapie in der Medizin 18 Monate Strahlentherapie, 
davon mindestens 6 Monate Therapie 

mit Röntgenstrahlen 

  Röntgentherapie in einem Teilgebiet: 
____________________________________________ 

12 Monate Strahlentherapie, davon 
mindestens 6 Monate Therapie mit 
Röntgenstrahlen in dem Teilgebiet 

  Weichstrahl-, Grenzstrahl- und Nahbestrahlungstherapie 6 Monate Strahlentherapie, davon 
mindestens 3 Monate Weichstrahl-, 
Grenzstrahl- oder Nahbestrahlungs-

therapie mit Röntgenstrahlen 
 
*** Hinsichtlich der Fachkundeanforderungen für Strahlentherapie (Anwendung umschlossener 
radioaktiver Stoffe) nach der Strahlenschutzverordnung siehe Richtlinie „Strahlenschutz in der 
Medizin“ 
 
 

 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich bei keiner anderen Ärztekammer in der Bundesrepublik Deutschland einen 
Antrag auf Erteilung dieser Fachkunde gestellt habe. 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Datum       Unterschrift 
 
 
 
Diesem Antrag sind beizufügen (falls noch nicht vorgelegt):
• Bescheinigungen über den Besuch der Strahlenschutzkurse (Unterweisung, Grund- und 

Spezialkurs) in beglaubigter Kopie oder im Original 
• Zeugnisse gem. Anlage 10 der Fachkunderichtlinie über den Erwerb der Sachkunde in 

beglaubigter Kopie oder im Original 


